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7. JAHRGANG 

Brandursache : Schweißarbeiten 

Fall 1: 

In der Strafsache gegen den Zentral
heizungs- und Lüftungsbauer X wegen 
Brandstiftung hat das Schöffengericht 
B. für Recht erkannt: 

Der Angeklagte ist der fahrlässigen 
Brandstiftung schuldig . Ihm wird auf
erlegt, eine Geldbuße von 700,- DM 
an den Malteser Hilfsdienst e. V. zu 
zahlen (§§ 309, 306 Nr.2 StGB, 1, 105 
JGG, 465 StPO). 

Aus der Begründung : 

Am 10.9. 1976 hatte der Angeklagte im 
Auftrag seiner Firma in dem Wohn
und Wirtschaftsgebäude des Land
wirts A in B Installationsarbeiten an 
einer Heizungsanlage durchzuführen. 
Bei dieser Gelegenheit sollte von der 
Toilette des Wohngebäudes aus, das 
an das Wirtschaftsgebäude angebaut 
ist, ein Heizungsrohranschluß durch 
die Trennwand zum Wirtschaftsgebäu
de gelegt werden, um später im Wirt
schaftsgebäude ebenfalls eine Hei
zungsanlage installieren zu können. 
Zum Zeitpunkt der durchzuführenden 
Arbeiten war jenseits der Trennwand 
auf dem Boden des Wirtschaftsgebäu
des Heu und Stroh in erheblicher 
Menge gelagert. Durch die Trennwand 
war ein Loch gestemmt, durch das die 
Anschlußrohre verlegt werden sollten. 
Bei den Installationsarbeiten mußte 
der Angeklagte Schweißarbeiten an 
den Heizungsrohren durchführen. Der 
Angeklagte reinigte den Durchbruch in 
der Trennwand mit der Hand von darin 
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befindlichem Heu und Stroh, goß auch 
Wasser hinein, legte dann die Rohre 
hindurch, so daß sie etwa 50 cm auf 
der gegenüberliegenden Seite der 
Trennwand herausragten, dichtete das 
Loch mit einem angefeuchteten Stein 
und kleineren Steinen ab und begann 
dann mit den Schweißarbeiten. Im 
Laufe dieser Schweißarbeiten geriet 
das jenseits der Trennwand befind
liche Heu und Stroh in Brand. Trotz so
fortiger Löschversuche seitens des An
geklagten und anderer Helfer sowie 
baldigen Eingreifens der Feuerwehr 
konnte nicht verhindert werden , daß 
das Wirtschaftsgebäude weitgehend 
niederbrannte und ein Schaden von 
110000,- DM am Gebäude sowie 
50000,- DM Inventarschaden entstan
den. 

Dem Angeklagten war bei Beginn der 
Arbeiten bekannt, daß jenseits der 
Trennungswand auf dem Boden des 
Wirtschaftsgebäudes Heu und Stroh 
lagerten. 

Nach den getroffenen Feststellungen 
hat der Angeklagte sich einer fahrläs
sigen Brandstiftung nach den §§ 309, 
306 Nr. 2 StGB schuldig gemacht, denn 
er hat fahrlässig ein Gebäude, wei
ches zum Teil als Wohnung diente, in 
Brand gesetzt. Daß die Schweißarbei
ten ursächlich für den Ausbruch des 
Brandes waren , kann nach dem Ergeb
nis der Beweisaufnahme keinem Zwei
fel unterliegen. Dabei ist es unerheb
lich, ob der Brand durch Funkenflug 
vom Schweißgerät oder durch die er
hitzten Heizungsrohre, die mit Heu 
und Stroh in Berührung kamen, aus
gelöst wurde. Der Angeklagte hat 
auch fahrlässig gehandelt ; denn nach 
seinen Kenntnissen und seiner Erfah-

rung im Umgang mit Schweißarbeiten 
war ihm die Gefährlichkeit seiner Ar
beit bekannt. 

Dies ergibt sich auch aus den vom 
Angeklagten getroffenen Sicherheits
maßnahmen, wenn sie auch nicht aus
reichten . Der Angeklagte hätte jedoch 
auf Grund seiner Erfahrung erkennen 
müssen, daß die von ihm getroffenen 
Maßnahmen nicht ausreichend waren , 
um einen Brand durch Funkenflug oder 
durch Kontaktwärme völlig auszu
schließen. 

Bild 1. Abdecken von schwer zu besei
tigenden brennbaren Gegenständen durch 
Asbestplane. 
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Bild 2. Abdichten von Ritzen und Fugen. 

Fall 2: 

Urteil des OLG Koblenz v. 15. 5. 1975: 
Wird in einer Lagerhalle in unmittel
barer Nähe leicht brennbarer Materia
lien durch den Kläge r (KI. ) eine Schleif
hexe in Betrieb gesetzt, so ist wegen 
des örtlichen und zeitlichen Zusammen
hanges anzunehmen, daß ein unmittel
bar darauf ausbrechender Brand auf 
die Entzündung diese r Stoffe auf den 
von der Schleifhexe ausgehenden Fun
kenflug zurückzuführen ist. Ein derarti
ges Verhalten des KI. ist in hohem 
Maße fahrlässig . 

Aus der Begründung : 

Der Klo betreibt seit 1966 in A einen 
Handelsbetrieb für Elektrokarren und 
Gabelstapler, dem er später einen Ge
brauchtwagenhandel anschloß. 

Im Jahr 1968 errichtete er auf seinem 
Betriebsgrundstück in A eine Lager
halle in Holzbauweise. 

Am 19.5. 1971 brannte die Halle ab. 
Der Klo hatte damit angefangen, die 
Tür eines Pkw zu reparieren. Zu die
sem Zweck hatte er einen Stahlstab 
außerhalb der Halle abgeschnitten und 
ihn dann in eine im Innern der Halle 
stehende Werkbank eingespannt, um 
ihn dort mit einer Schleifhexe durchzu
trennen. Durch einen anschließenden 
Brand wurden die Halle mit Inventar 
und abgestellte Kfz vernichtet. 

Es kann dahingestellt bleiben, ob der 
Klo ohne Einwilligung und Kenntnis 
der Beklagten (Beklo) eine für den 
Brandausbruch ursächliche Gefahren
erhöhung vorgenommen hat und die 
Bekl. schon deshalb von ihrer Lei
stungspflicht fre i geworden ist. Der 
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Versicherer ist von der Verpflichtung 
zur Leistung auch dann frei , wenn der 
Versicherungsnehmer den Versiche
rungsfall vorsätzlich oder grob fahr
lässig herbeigeführt hat (§ 61 VVG, 
§ 16 AFB). Das ist hier nach dem Er
gebnis der im zweiten Rechtszug 
durchgeführten Beweisaufnahme der 
Fall. 

Nach ständiger Rechtssprechung han
delt grob fahrlässig i. S. der genann
ten Rechtsgrundlagen, wer die übliche 
und erforderliche Sorgfalt in hohem 
Grad außer acht läßt, d. h. wer nicht 
beachtet, was unter den gegebenen 
Umständen jedem einleuchten müßte 
(vgl. Prölss/Martin, VVG 19. Aufl. 1973 
Anm. 12 zu § 6 VVG mit Nachw.). 

Durch das Durchtrennen des in die 
Werkbank eingespannten Federstabes 
mit der Schleifhexe und den hierbei 
entstandenen Funkenflug ist der Brand 
entstanden. Eine andere Brandursache 
sche idet aus. Es ergibt sich schon aus 
dem unmittelbaren zeitlichen Zusam
menhang , daß ein von der Schleifhexe 
ausgehender Funkenflug den Brand 
ausgelöst hat. Unmittelbar nach dem 
Beginn der Arbeit mit der Schleifhexe 
brach der Brand aus. Auch an dem 
örtlichen Zusammenhang zwischen 
Funkenflug und entzündbaren Stoffen 
fehlt es nicht ; denn es ist erwiesen, 
daß auch schon in nur 2 bis 3 m Ent
fernung von der Werkbank brennbare 
Materialien lagerten, die von dem 
Funkenflug ohne weiteres erreicht wer
den konnten . Diese Entfernung hat 
der Zeuge S. damals gemessen, und 
zwar ebenfalls aufgrund von Angaben 
des Klo Bei den an der betreffenden 

Stelle lagernden Materialien handelte 
es sich um 10 bis 20 Benzinkanister 
und eine größere Zahl von Behältnis
sen mit Nitroverdünnung , Lackspray
dosen , Spraydosen mit Rostlösern , 
Benzin und 01, also nicht nur um 
" Kleinstmengen " . 

Es mag sein , daß die an diesem Tag 
unstreitig herrschende hohe Tempera
tur das Entstehen von explosiven 
Dämpfen in der Halle begünstigt hatte. 
Auslösende Ursache des knall- oder 
verpuffungsartig ausbrechenden Bran
des war aber der von der Schleifhexe 
ausgehende Funkenflug. 

Es bedarf keiner eingehenden Erörte
rung , daß das Arbeiten mit der Schleif
hexe in der Halle, in der so leicht ent
zündliche Materialien wie Benzin la
gerten, in hohem Maß fahrlässig und 
schlechterdings unentschuldbar war, 
da selbst in jeder Garage das Hantie
ren mit offenem Licht oder Feuer ver
boten ist. Der Klo hätte ohne weiteres 
erkennen können und müssen, daß er 
in der Halle unweit leicht entzünd
licher Stoffe nicht an einem Federstab 
mit einem Gerät arbeiten durfte, das 
Funkenflug erzeugt. Er hat daher den 
Schadenfall durch grobe Fahrlässig 
keit herbeigeführt. 

Fall 3: 

In der Strafsache gegen den Schlos
sergehilfen K. hat das Schöffengericht 
B. für Recht erkannt : 

Der Angeklagte wird wegen fahrlässi
ger Brandstiftung gemäß §§ 306, 309 
StGB zu einer Geldstrafe von 30 Ta
gessätzen verurteilt. 

Bild 3. Für Schweißarbeiten an schwierigen Stellen hat sich eine besonders für solche 
Zwecke entwickelte Flammschutzmatte bewährt, die selbst bei längeren Schweißarbeiten 
Temperaturen bis 3.000 0 C abhäl t. Mit ihrer Flexibilität läßt sie sich überall hinterlegen, 
sie fängt flüssiges Schweißgut auf und hält es bis zum Erkal ten fest. 



Aus der Begründung: 

Der 44 Jahre alte, nicht vorbestrafte 
Angeklagte hat den Beruf eines Huf
beschlagschm ieds erlernt. 

Seit 1952 arbeitet er aber als Schlos
ser und insbesondere Schweißer bei 
der Firma O. in M. 

Im Sommer 1973 baute die Firma O. 
- als Subunternehmer der Firma N. -
in den Betrieb der Firma P., ein Kau
tschuk und Kunststoffe verarbeitendes 
Unternehmen in B., eine selbsttätige 
Feuerlöschanlage (sogenannte Sprink
ler-Anlage) ein. 

Mit den Arbeiten , die der Angeklagte 
überwiegend mit dem Zeugen W ., 
einem Monteur der Firma N., ausführ
te, war im Juni 1973 begonnen wor
den. Die Sprinkler-Anlage wurde nach 
den Zeichnungen und auch Anweisun
gen der Firma N. ausgeführt. Für die 
Montage herrschte grundsätzlich kein 
Schweißverbot. Es wurde jedoch nur 
an jenen Stellen geschweißt, wo es für 
unbedingt erforderlich gehalten wurde. 
Ganz überwiegend wurde die Anlage 
geflanscht. 

Gegen Mittag des 17.8.1973 unter
brachen der Angeklagte und der 
Zeuge W. ihre Arbeit, um das Wo
chenende zu Hause zu verbringen. Sie 
hatten in der Halle 5 des Werkes, 
einer Lagerhalle, gearbeitet. In dieser 
Halle war in einer Ecke in 2,50 m Höhe 
eine Lagerbühne aus Stahlstützen mit 
einer 0,5 cm starken Bodenplatte aus 
Riffelblech, mit der Halle fest verbun
den, eingebaut ; sie war 5,00 m breit 
und 8,75 m lang. Auf dem Riffelblech
boden lagerten Rollen aus Haarfilz, 
Stuhlkissen aus Schaumstoff, Well
pappe, Verkaufsständer aus Drahtge
flecht und eine Palette mit Etiketten. 
Da oberhalb der Bühne einige Rohre 
gezogen werden mußten, hatte der 
Zeuge W. den Lagermeister des Wer
kes ersucht, die Bühne zu räumen. 
Dieser Aufforderung kam der Lager
meister erst nach einigem Sträuben 
nach und räumte dann den Platz auf 
der Bühne nur soweit, daß sich der 
Angeklagte und der Zeuge W . dort 
gerade mit Hilfe einer Leiter bewegen 
konnten. Oberhalb der Bühne wurden 
die Halterungen nur durch Dübel be
festigt. 

Am darauffolgenden Montag, dem 
20. 8. 1973, wurden die Arbeiten von 
dem Angeklagten und dem Zeugen W . 
gegen 14.00 Uhr in der Halle 5 fortge
setzt, jetzt unterhalb der Lagerbühne. 
Zuvor waren die unter der Bühne la
gernden Materialien weggeräumt wor
den. Der Angeklagte hatte es für er
forderlich gehalten, die verzinkten Hal
terungen der Rohrleitungen für die 
selbsttätige Feuerlöschanlage an die 
Unterseite der Bühnenriffelbleche an
zuschweißen. 

Bild 4. Schweißer und Feuerwehrmann mit Geräten und Hilfsmitteln, wie sie bei Feuer
arbeiten im brandgefährdeten Bereich notwendig sind . 

Die Arbeiten wurden mit einer elektri
schen Schweißanlage allein vom An
geklagten ausgeführt, während der 
Zeuge W . die Rohre zum Montieren 
zubereitete. 

Nachdem der Angeklagte die letzte 
Halterung angeschweißt und das Rohr 
eingesetzt sowie die Schelle festge
zogen hatte, legte er die Schweiß
zange und den Schweißspiegei auf die 
Erde. Dann ging er nach draußen und 
unterhielt sich mit dem Zeugen W. 
Plötzlich - es war gegen 18.00 Uhr -
sahen der Angeklagte und der Zeuge 
W. fast gleichzeitig , daß auf der Bühne 
Flammen hochschlugen. Mit einem 
großen Feuerlöscher, den der Ange
klagte nebst einem Eimer Wasser an 
der Bühne abgestellt hatte, versuchte 
er, den Brand zu löschen. Das Feuer 
griff jedoch schnell um sich ; es nützte 
auch nichts, daß der Zeuge W. und ein 
weiterer Mitarbeiter das Feuer mit 
drei weiteren Feuerlöschern bekämpf
ten . Kurze Zeit später stand die Halle 
in Flammen. 

Die gesamte Halle wurde mit Inventar 
und Vorräten vernichtet, wodurch ein 
Schaden von ca. 2 Millionen DM ent
stand. 

Die zur Ermittlung der Brandursache 
herangezogenen Sachverständigen ga
ben an, es erscheine naheliegend, daß 
beim Schweißen an der Bodenplatte 
aus Stahl so hohe Temperaturen ent
standen, die brennbares Material auf 
der Bühne über einen Glimmherd zur 
Entzündung bringen konnten . Für an 
dere mögliche Ursachen hätten sich 
keine Hinweise ergeben. 

Gegen die ihm zur Last gelegte fahr
lässige Brandstiftung wendet der An
geklagte im wesentlichen ein , er habe 
bei seinen Schweißarbeiten angenom
men, daß die Stoffe nicht unmittelbar 
auf dem Bühnenboden, sondern auf 
Paletten lagerten und daß sich im übri
gen kein Schaumstoff darunter befun
den habe. 

Diese Einlassung vermag den Ange
klagten nach dem Ergebnis der Be
weisaufnahme nicht zu entlasten. 

Fest steht nach der eigenen Darstel
lung des Angeklagten und der Be
kundung des Zeugen W ., daß der 
Brand auf der Lagerbühne inmitten 
der dort lagernden brennbaren Stoffe 
ausgebrochen ist. 

Nach den gegebenen Umständen hatte 
das Gericht keine Zweifel mehr daran, 
daß sich das leicht brennbare Ma
terial auf der geriffelten Stahlplatte 
bei den Schweißarbeiten des Ange
klagten entzündet hat. Zu dieser Be
urteilung ist das Gericht auch durch 
das Gutachten des Sachverständigen 
gekommen, der nach den unter Mit
wirkung des Angeklagten vorgenom 
menen Flammversuchen zur Ermittlung 
der Brandursache überzeugend dar
gelegt hat, daß das Anschweißen der 
Montagehaken an der Unterseite der 
Stahlriffelplatten zu der Brandentwick
lung geführt hat. Denn Sitzkissen, wie 
sie damals auf der Bühne lagerten, 
können beim Schweißen an der Unter
seite einer Stahlriffelplatte zur Ent
flammung gebracht werden, wenn über 
ein kurzfristiges Anschweißen hinaus 
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die Schweißsteile so weit erhitzt wird , 
daß die Oberfläche der Platte etwa in 
den Temperaturbereich der beginnen
den Rotglut (500 °C) gelangt. 

Der Angeklagte war sich der Gefähr
lichkeit des übernommenen Auftrages 
bewußt. Er veranlaßte deshalb auch, 
daß alle Lagerbestände unterhalb der 
Bühne geräumt wurden und ein gro
ßer Feuerlöscher sowie ein Eimer 
Wasser zum Eingreifen bereitstanden. 
Für ihn war es nach den Umständen 
vorhersehbar, daß ein umfangreiches 
Schadenfeuer entstehen konnte, zu
mal er die Schweißarbeiten in einer 
Lagerhalle mit leicht brennbaren Stof
fen vornahm. Seine Vorsorgemaßnah
men entsprachen nicht hinreichend 
den Unfallverhütungsvorschriften. Er 
mußte sich bei vernünftiger über
legung sagen, daß in Anbetracht der 
sehr hohen Temperaturen , die - wie 
ihm auch bekannt war - beim Schwei
ßen entstehen, bei den auf der Lager
bühne befindlichen, leicht entzünd
baren Stoffen eine Brandgefahr eher 
anzunehmen als auszuschließen war. 

Im Zusammenhang damit ist anderer
seits geradezu unverständlich, daß der 
Angeklagte auf einen freien Raum un
terhalb der Bühne achtete, jedoch die 
Prüfung unterließ, ob leicht entflamm-
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Bild 5. 
Wichtig : 
Eine Brandwache beim 
Schweißen in brandge
fährdeten Bereichen . 

bare Materialien unmittelbar auf dem 
Boden der Lagerbühne sich befanden, 
um gegebenenfalls für deren Beseiti
gung zu sorgen. 

Nach Ansicht des Gerichts hätte der 
Angeklagte als erfahrener Schweißer 
dies bedenken können und müssen. 
Es bedeutet keine übertreibung der 
Sorgfaltspflichten, von dem Angeklag
ten sogar zu verlangen - notfalls un
ter Hinzuziehung eines Brandverhü
tungsingenieurs -, die Bühne vor Be
ginn der Schweißarbeiten von mög
lichen brandgefährlichen Lagerrück
ständen reinigen zu lassen. Daß er 
dies alles unterließ, darin liegt die 
Fahrlässigkeit des Angeklagten. 

Demnach war er wegen fahrlässiger 
Brandstiftung gemäß §§ 306, 309 StGB 
für schuldig zu befinden. 

Im Berufungsverfahren vor dem Land
gericht wurde die Berufung des An
geklagten gegen das Urteil des Schöf
fengerichts verworfen . 

Fall 4: 

In der Strafsache gegen den Landwirt 
und Werkzeugmacher B. wegen fahr
lässiger Brandstiftung hat das Amts
gericht G. für Recht erkannt: 

Der Angeklagte wird wegen fahrlässi
ger Brandstiftung zu einer Geldstrafe 
von 1250,- DM verurteilt. 

Aus der Begründung : 

Der 35jährige Angeklagte betreibt den 
seit mehreren Generationen in Fami
lienbesitz befindlichen Hof in W . als 
Nebenerwerbsstelle. Hauptberuflich ist 
er als Werkzeugmacher in einem Auto
mobilwerk tätig . 

Am Morgen des 14. 8.1975 reparierte 
der Angeklagte auf dem Innenhof sei
nes Anwesens einen Pflug . Er besaß 
ein Elektroschweißgerät, mit dem er 
eine neue Spitze an die Pflugschar 
anschweißte. Auf dem Hof war in der 
Ecke zwischen Stall und Scheunen
durchfahrt ein Fuder gepreßtes Stroh 
gelagert, das am Vortage eingefahren 
worden war. Der Angeklagte verrich
tete seine Schweißarbeiten 6 oder 7 m 
von diesem Stroh entfernt. Nach Be
endigung der Schweißarbeiten begab 
er sich ins Wohnhaus , ohne das 
Schweißgerät vorher abgeschaltet zu 
haben. Kurze Zeit später, gegen 10.30 
Uhr, stand das Stroh in Flammen. Der 
Brand griff auf Stall und Scheune so
wie auch auf das Wohnhaus über. Das 
Feuer vernichtete das gesamte An
wesen und verursachte einen Schaden 
von insgesamt etwa 250000,- DM. 

Aufgrund des Beweisergebnisses ist 
das Gericht zu der überzeugung ge
langt, daß allein die von dem Ange
klagten in gefährlicher Nähe des 
Strohhaufens ausgeführten Schweiß
arbeiten die Ursache für den Brand 
gewesen sein können. Die Kinder wa
ren in der Schule ; Fremde befanden 
sich nicht auf dem Hof. Elektrische An-

Bild 6. Brandwache bei Kontrollgang nach 
Beendigung der Schweißarbeit. 



schlußsteIlen waren in unmittelbarer 
Nähe des Strohhaufens, von dem der 
Brand ausging, nicht vorhanden. Eine 
Selbstentzündung scheidet aus, weil 
das Stroh erst am Vortage eingefah
ren worden war. Wenn sich der Ange
klagte dahin einläßt, Schweißperlen 
oder Funken könnten bei dem einge
haltenen Abstand von 6 bis 7 m nicht 
bis zu dem Strohhaufen gelangt sein, 
so kann ihm darin nicht gefolgt wer
den. Es mag sein , daß ein Abstand in 
dieser Größenordnung von brennba
rem Material unter normalen Umstän
den, d. h. bei Schweißarbeiten in ge
schlossenen Räumen, ausreicht. Hier 
lagen jedoch besondere Umstände 
vor : Am Brandtage war es besonders 
warm und es herrschte seit Wochen 
eine ungewöhnliche Lufttrockenheit. 
Zudem wehte den ganzen Tag über 
ein starker Wind aus östlicher Rich
tung und damit von dem Schweißgerät 
in Richtung auf den Strohhaufen zu . 

Unter diesen Umständen war der von 
dem Angeklagten eingehaltene Sicher
heitsabstand zu gering. Das Gericht 
ist aufgrund des Ergebnisses der Be
weisaufnahme zu der Oberzeugung 
gelangt, daß nur bei den Schweiß
arbeiten abgesprungene Schweißper
len oder Funken, die in den Strohhau
fen gelangt sind, als Ursache für die 
Entstehung des Feuers in Betracht 
kommen. Andere Brandursachen schei
den aus. 

Der Angeklagte hat den Brand fahr
lässig verursacht, da er bei der im 
Umgang mit einem Elektroschweiß
gerät erforderlichen Sorgfalt hätte 
voraussehen können und müssen, daß 
bei seinem Verhalten unter den ob
waltenden Umständen ein Brand ent
stehen konnte. Der Angeklagte ist als 
Elektroschweißer ausgebildet und im 
Besitz des entsprechenden Schweiß
scheins. Er kannte zudem die eine Ge
fährdung erhöhenden Umstände, näm
lich die hohe Temperatur, die geringe 
Luftfeuchtigkeit und den starken, bö
igen Wind; zumindest hätte er bei der 
gebotenen Sorgfalt diese Umstände 
erkennen können und müssen. Der 
Vorfall ereignete sich zudem während 
der im hiesigen Gebiet herrschenden 
Wald- und Moorbrandkatastrophe. Zu 
dieser Zeit wurde täglich in sämtlichen 
Publikationsmitteln ausführlich und 
eindringlich vor den Gefahren im Um
gang mit offenem Feuer gewarnt. Der 
Angeklagte mußte wissen, daß die Ge
fahren beim Umgang mit einem Elek
troschweißgerät nicht geringer sind. 
Er hätte daher den Sicherheitsabstand 
zu dem Strohhaufen größer wählen 
müssen. 

Der Angeklagte hat sich nach allem 
einer fahrlässigen Brandstiftung nach 
§ 309 StGB in Verbindung mit § 306 
Nr.2 StGB schuldig gemacht und war 
demgemäß zu bestrafen. 

r------------------------------ -------------------.---------
ZDV 2 Freigabeschein 

für 
Arbeiten mi t o ffenem Feuer 

ArbCits:; telro:. ____________ ---;::::;===-_________ _ 
J\rt der Arbeit: Auslühre ndo 

o Schweißen 
o Arbeiten mit Flüssiggas 

Oachdeckerarbeiten mit 
Bitumen-Koch ern u. derg1. 

o Bre nnen 
o Anwärmen 
o Schleifen 
o Löten 

Diens tstelle 
oder Fremdlirm<l: _________ _ 

Aus führende r: __________ _ 

Beginn der Arbeit : --"O::;c"tu=m:-------"Uc-h'-czeil 

voraussicht!. Dauer: __________ __ 

o !:onstige Arbeiten ________ _ 

8earbe,Htl';r-.rul d. a nlord~fIl ;:je n Slel,o 

~tbeiten obeng~nan n l e r Art dürten crs! begann !!: n we:dcn, wenn cleser Freig~be~c h cin von einem B~a'Jllfag!e n zur 
Uberwilchung von Arbeiten mit o!fenem reue t un tt!:sch:ieben vcrl;e;;t und a:e unten :es!g.:l:egten SIche,heitsm2gnahmen 
beachtet sind. Grundsätz~i.:::h ist c! er Freiga~esche:n n:.H fL!f den fr el;e;;cbeilen Termin und d ie eingetragene Arbeitss!c:;:!e 
gi.it!ig. BesIeht die Arbeitssl\:!lIeo am gleichen Ort über eir.en !angeren Zeii~aum , so kann die GüI:iSkeitsdi!uer vorn 
Beau l lrJg:en his zu vier Woch~n verlang er' werden . 
Nach Abltlu l d!cser Zeit r:1uS der Freig:!bescheln in jedem Fall erneuert werden. A ... f die EinhJllung der SiCherheits. 
mnßn,Jhmen ur.d U\/V ist bcsond<:!ts zu 2chlen! Arbei ten in Se:haltern dürfen n~r mit b<:!sonderer Erlaubnis ausg~rührt werdan! 

Nur vom e eau:tragter. zur Obenvachung von Arbeiten mit offen em Feuer aunu l ül!~n ! 

~. Sic.h!!; rh !! itsmaBnahmen vor Ceginn der Arbeit 

Srenllbnre St:JHe aus cer Umge!:lur.g der Arbeitsstelle entlcmen 
Durch 8elüflung G?se und Oämp:e entfernen 
~icheruno scibstljtiger Feuarmclde- bzVl. Lösch;:nl~1ge n veranlassen 
Offn ungo n in W änden, Decken und Fußböden versch1i~Be n 
Dehnung51ugen abdecken 

0 
0 
0 
0 
0 

Brennbares Material, B~u t ;ilc und Einrichtu:lgsgcgc ns:änd~ abdecken 
Zusä tzliche Ma3nanmen Gu;ch die Feuerwehr veranlassen 

0 
0 

n Sicl.erheit!imaßni'lhmen während c! cr Arbeit 

Siche r h eits~o3 t e n einsetzen 0 
Fcuetlöschgerä te bereitstellen I Schlauchleitung auslegen 
Urngebung der Arbeitsstelle mit Exme ter testen 

0 
0 

Sonstige besondere Schu:zm iUel (z. B. Atemschutz) einsetzen 0 

C Nac:-' Beendigung der Arbelt 

Entsichern der Feuermelde- bzw. Löschanlage n veranlassen 
Nachkon trolle der Arbeitss telle 

0 
0 

in einem Zeitabslomd von Sld. wie ofl : 

Freigaba durch den ßcau f:t2glen 
Taa,·Uhr Anruf T:!:il / Uhr Unh~rsc!1rilt Anruf 

Ende d<;:r Arbei :: 

Da tum Uhrzeit 

Untetschr,1I OolS "us!uhtcnden 

~O--.-'ll-m----~-Be-a-'b-'-i l ~-'-/A-n-'"-'---------fZ~D~V~--~"~n9~ü_"~; 9 ___ B_" ____ -10V 16 
ZDV2 01 .11.77 Har;nerj6576 2~ 1 >",'a""'''n BI. 

ßrÖl It 

Die von dem Angeklagten eingelegte 
Berufung gegen das Urteil wurde von 
dem Landgericht H. verworfen. 

Es ist vielleicht einmal ganz heilsam, 
über Brandfälle in der nüchternen 
Sprache der Justiz zu berichten. Die 
vier dargelegten Fälle aus einer zwei
fellos großen Zahl solcher, die jähr
lich vor den Gerichten verhandelt wer
den, zeigen, wie ernst es für die Be
troffenen oder Verursachenden wer
den kann, wenn aus Leichtsinn und 
Fahrlässigkeit Sicherheitsregeln nicht 
beachtet werden oder die Gefährlich
keit von Schweiß- und Trennschleif-

cr9änz ~ n ß I. :.11 1. 

arbeiten unterschätzt wird. Die Fälle 
sprechen für sich und lassen deutlich 
erkennen, welche Unterlassungen zu 
den Brandschäden führten, und in wei
chem Maße unbescholtene Menschen 
dadurch mit der Straf justiz in Berüh
rung gekommen sind, abgesehen von 
den nicht verfolgten oder bekannten 
zivilrechtlichen Folgen. 

Nach der langjährigen Brandursachen
statistik des Verbandes der Sachver
sicherer, an der sich 95 'Ofo der deut
schen Feuerversicherer beteiligen, sind 
von 1960 bis 1974 ca. 95000 Schäden 
durch Schweiß-, Schneid- und Trenn
schleifarbeiten mit einer Schadensum
me von ca. 606 Mio. DM entstanden. 
In 1974 waren es 4300 Schäden mit 
45,6 Mio. DM Schadensumme. Diese 

schadenprllma 2/78 21 



Zahlen machen deutlich, daß die 
Brandursache Schweißarbe iten einen 
beachtlichen Anteil an der Verlust
statistik hat, und die geschilderten 
Fälle zeigen, in welchem Maße Ah
nungslosigkeit über die Gefährlichkeit 
solcher Arbeiten zu den Schäden füh
ren. Halbherzige Beachtung von Si
cherheitsregeln und Unfallverhütungs
vorschriften , die ja nicht Erfindungen 
von besonders vorsichtigen Sicher
heitsapostein sind, sondern auf Erfah
rungen beruhen, sind die Ursache. 
Wenn jeder, der ein Schweißgerät, 
eine Trennschleifscheibe oder ein Löt
gerät in die Hand nimmt, wüßte, daß 
dabei folgende Temperaturen entste
hen können 

offene Schweißflammen 
ca. 3300 K (ca. 3000 Oe) 

elektrische Lichtbogen 
ca. 4300 K (ca. 4000 Oe ) 

Lötflammen 
ca. 1800 K (ca. 1500 Oe) 

Schweiß-, Schneid- und 
Schleiffunken 
ca. 1300 K (ca. 1000 0c) 

abtropfendes glühendes Metall 
ca. 1300 K (ca. 1000 0c) 

Wärmeleitung stark erhitzter 
Werkstoff teile 
mehrere 100°, 

oder daß streuende und fallende 
Schweiß-, Schneid- und Schleiffunken 
nach einer Fall- bzw. Flugweite bis zu 
10 m und mehr noch leichtentflamm
bare Stoffe, deren Zündtemperaturen 
vielfach zwischen 200 und 300 oe lie
gen, in Brand setzen können, würde 
sicher eine Vielzahl solcher Gerichts
verfahren nicht stattfinden, oder eine 
große Zahl von Brandschäden vermie
den werden können. 

Es kann also gar nicht oft genug dar
auf hingewiesen werden, daß, bevor 
das Kind in den Brunnen gefallen ist, 
also vor der Ausführung von Schweiß- , 
Schneid-, Trennschleif- und Lötarbei
ten, die 

Unfallverh ütu ngsvorschrift 
(VBG 15) "Schweißen, Schneiden 
und verwandte Arbeitsverfahren " 

das Merkblatt "Sicherheitslehrbrief 
für Gasschweißer" (ZH 1/ 102) 

das Merkblatt "Sicherheitslehrbrief 
für Elektroschweißer" (ZH 1/101) 

Landesverordnungen zur Verhütung 
von Bränden 

Sicherheitsvorschriften der Ver
sicherer 

aufmerksam gelesen werden , damit 
Auftraggeber und Auftragnehmer sich 
der Gefährlichkeit solcher Arbeiten 
bewußt sind und einvernehmlich ent-
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sprechende 
treffen. 

Sicherheitsmaßnahmen 

Die wesentlichen Punkte sind hier 
kurz zusammengefaßt : 

Schweiß-, Schneid- , Trennschleif- und 
Lötarbeiten dürfen nur von entspre
chend ausgebildeten Arbeitskräften 
über 18 Jahre ausgeführt werden. Aus
zubildende dürfen diese Arbeiten nur 
unter Aufsicht einer Fachkraft durch
führen. 

Vor Beginn der Arbeiten sollte in 
Fremdbetrieben eine schriftliche Ge
nehmigung des Betriebsleiters oder 
seines Beauftragten eingeholt wer
den (Schweißgenehmigungsschein). 
Ein solcher Schein enthält Bestimmun
gen über vorzunehmende Brandschutz
maßnahmen, die zwischen Auftrag
geber und Auftragnehmer vereinbart 
werden. Der Schweißer kann daraus 
ersehen, welche Schutzmaßnahmen er 
und der ihn begleitende Feuerwehr
mann oder entsprechende andere Hel
fer ergreifen bzw. beachten müssen. 

Wichtig ist, daß vor Beginn der Arbei
ten sämtliche beweglichen brennbaren 
Gegenstände und Materialien - auch 
Staubablagerungen - aus der Gefah
renzone entfernt werden. Dazu gehört, 
daß auch in den Nachbarräumen ge
prüft wird , ob dort solche Maßnahmen 
durchgeführt werden müssen. 

Alle ortsfesten in der Gefahrenzone 
befindlichen nicht wegräumbaren Ge
genstände sind durch Abdecken mit 
angefeuchtetem Segeltuch, feuchtem 
Sand oder Asbestdecken zu schützen. 
Entscheidend ist, daß die gefährdeten 
Teile nicht von Flammen, Funken , 
Spritzern oder heißen Gasen getrof
fen werden können. 

Alle Offnungen, Fugen, Ritzen , Rohr
durchführungen und offene Rohrleitun
gen, die in andere Räume führen , müs
sen sicher abgedichtet werden. Hierzu 
kann Lehm, Gips, Mörtel , feuchte Erde 
oder eine Asbestdecke verwendet 
werden ; niemals Papier, Lappen oder 
andere brennbare Stoffe. 

Bei Arbeiten an Rohrleitungen, Kes
seln , Behältern und dergleichen sind 
brennbare Umkleidungen und Isolie
rungen aus der Gefahrenzone zu ent
fernen (Wärmeleitung) . Und schließ
lich sollte bei der Durchführung der 
Arbeiten ein zweiter Mann als Brand
wache zur überwachung der gefährde
ten Umgebung bereitgestellt werden. 
Der Schweißer ist in der Regel dazu 
nicht in der Lage, weil er sich auf 
seine Arbeit konzentrieren muß und 
infolge seiner Schutzbrille oder seines 
Filterglases nicht beobachten kann , 
wo Funken oder Spritzer hinfallen. 

Selbstverständlich muß die Brand
wache mit Löschgeräten ausgerüstet 
sein, um einen Entstehungsbrand so-

fort erfolgreich bekämpfen zu können. 
Ein Feuerlöscher, ein gefüllter Was
sereimer und, wenn möglich, ein ange
schlossener Wasserschlauch mit Mund
stück gehören dazu. Aus dem Schweiß
erlaubnisschein sollte auch hervor
gehen, wo der nächstgelegene Brand
meider bzw. ein Telefon sich befindet, 
um im Falle eines Falles schnell die 
Feuerwehr alarmieren zu können. 

W ährend der Durchführung der Arbei
ten hat hauptsächlich die Brandwache 
die Gefahrenzone, die weitere Um
gebung, also auch über oder unter der 
Arbeitsstelle liegende Räume zu kon
trollieren. Kommt es zur Erwärmung 
von wärmeleitenden Bauteilen, sind 
diese sofort mit Wasser zu kühlen . 

Nach Beendigung der Arbeiten sind 
die Arbeitszone und der umliegende 
Bereich solange zu überwachen, bis 
einwandfrei feststeht, daß keine Brand
gefahr mehr vorhanden ist. Viele 
Brände brechen erst Stunden nach 
Beendigung der Schweißarbeit aus, 
weil sich an versteckten Stellen 
Glimmnester gebildet haben, die sich 
später zum Schwelbrand und schließ
lich zum offenen Feuer entwickeln 
können. Die Kontrollen auf verdäch
tige Erwärmungen, Brandgeruch oder 
andere verdächtige Stellen können 
vom Schweißer selbst, der Brand
wache, einem Wachmann oder Haus
meister durchgeführt werden. Es muß 
allerdings immer eindeutig festgelegt 
werden, wer die Verantwortung trägt. 
Vor jeder Ausführung von Schweiß
arbeiten, bei denen zu befürchten ist, 
daß eine Brandgefahr durch Sicher
heitsmaßnahmen nicht völlig beseitigt 
werden kann, sollte man jedoch prü
fen , ob nicht generell auf das Schwei
ßen oder Trennschneiden verzichtet 
werden kann; viele Arbeitsvorgänge 
lassen sich auch durch ungefährlichere 
Arbeitsverfahren ausführen. 
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